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Tagesordnung des Kreissporttages  
20. November 2025 um 18.00 Uhr  

Im König von Griechenland 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit sowie 
die Genehmigung der Tagesordnung 
 

2. Gedenken der Verstorbenen 
    

3. Grußworte der Gäste für den Kreissporttag 2025 
     

4. Feststellung der stimmberechtigten Mitglieder 
 

5. Genehmigung der Niederschrift über den Kreissporttag 2024 
 

6. Bericht des Vorstandes mit anschließender Aussprache 
 

7. Kassenbericht und Feststellung des Jahresabschlusses 2024 
 

8. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für das Jahr 2024 
 
 

Snack und Klönen 
 

9. Wahlen 
 
- Vorstand: 
 

a. der oder dem Vorsitzenden, 
b. dem/die Geschäftsführer/in, zugleich stellvertretende/r Vorsitzende 
c. dem Vorstand für Finanzen, zugleich stellvertretende/r Vorsitzende 
d. dem Vorstand für Sport- und Organisationsentwicklung, zugleich stellvertretende/r 

Vorsitzende 
e. dem Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit, zugleich stellvertretende/r Vorsitzende 
f. dem Vorstand für Lehrarbeit, 
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g. dem Vorstand für Frauen und Senioren im Sport sowie Gesundheitssport 
                  

                    h.  3 Kassenprüfer 
 
  

10. Genehmigung des Haushaltes 2025 
 

11. Beschluss über das Schutzprogramm des KSB Wesermarsch  
 

12. Bestätigung der Jugendordnung der Sportjugend 
 

13. Anträge 
 

14. Verschiedenes 
 
 

   
 
         (Torsten Böning) 

           Vorsitzender    

   

   

Nachrichtlich: 
 
§ 13 Abs. 2 
 
        Anträge zum KSB Tag 
 
          Anträge an den Kreissporttag müssen 10 Tage vor dem Kreissporttag     
          dem Vorstand schriftlich vorliegen. Dringlichkeitsanträge sind nur zugelassen,  
          wenn mindestens 2/3 der stimmberechtigten Anwesenden die Dringlichkeit  
          bejaht. Dringlichkeitsanträge auf Satzungsänderungen sind ausgeschlossen. 
 
§ 14 Abs. 4a 
 
  Wahlen 
 

a) Wahlvorschläge für den Vorstand sollten bis spätestens 1 Woche vor dem 
          Kreissporttag unter der Post- oder E-Mailadresse des KSB eingereicht worden        
          sein.                

  

 


